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Grafiken Die detaillierten 
Ergebnisse aus den Kantonen
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Mit Christof Schwenkel 
sprach Thomas Hasler

Im Rahmen eines vierjährigen For-
schungsprogramms zur Justiz hat der 
Politik- und Verwaltungswissenschaftler 
Christof Schwenkel untersucht, welche 
Faktoren einen Einfluss haben auf das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Ge-
richte ihres Kantons.

Neben der direkten Frage nach dem 
Vertrauen in die Gerichte wollte Schwen-
kel von den 3484 Befragten auch wissen, 
wie sie die Unabhängigkeit der Gerichte 
und die Gleichbehandlung durch die 
 Gerichte beurteilen.

Zum ersten Mal ist eine solche Unter-
suchung gesamtschweizerisch durch-
geführt worden. Einzig im Kanton Genf 
wurde in den Jahren 1997, 2001 und 
2008 nach dem Vertrauen in die kanto-
nale Justiz gefragt.

Auf einer Skala von 0 (kein Ver-
trauen) bis 10 (volles Vertrauen) ergab 
Schwenkels Studie gesamtschweizerisch 
einen Wert von 7,0. Das Vertrauen in die 
kantonalen Gerichte ist damit grösser 
als das Vertrauen in die kantonalen Re-
gierungen (6,3) oder Parlamente (6,2) – 
was daran liegen dürfte, dass die Ge-
richte weniger mit dem politischen Ta-
gesgeschehen in Verbindung gebracht 
werden. 46 Prozent der Befragten gaben 
sogar Werte zwischen 8 und 10 an, 
 während lediglich vier Prozent der 
 Befragten einen Wert zwischen 0 und 
2 wählten.

Fast die Hälfte der Befragten gab 
einen Wert zwischen 8 und 10 an. 
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Dies ist für die Gerichte in den Kantonen 
zunächst einmal erfreulich und kann 
beispielsweise mit der hohen Rechts-
sicherheit und tiefen Korruption in der 
Schweiz erklärt werden. Aber auch da-
mit, dass die Gerichte in den Kantonen 
wohl grundsätzlich keine schlechte 
 Arbeit leisten.

Den Eindruck hat man aber gar 
nicht, wenn man sieht, wie seit 
 Jahren auf die Richter eingeprügelt 
wird, Stichwort: Kuscheljustiz.
Trotz hohem Vertrauen der Bevölkerung 
in die Gerichte hat die Justiz ein Image-
problem. Dies hängt mit der medialen 
Berichterstattung über Gerichtsfälle zu-
sammen. Wenn man in der Zeitung et-
was über ein kantonales Gericht liest, 
dann geht es oft um kontroverse Krimi-
nalfälle. Während Verfahrensbeteiligte 
oder Politiker in ihrer Justizkritik kein 
Blatt vor den Mund nehmen, beschrän-
ken die Justizbehörden ihre Kommuni-
kation nicht selten auf ein Minimum.

Auch diverse Volksabstimmungen 
in den letzten Jahren, insbesondere 
auch die anstehende Abstimmung 
über die Durchsetzungsinitiative, 
scheinen ein grosses Misstrauen der 
Bevölkerung gegenüber Richtern 
zum Ausdruck zu bringen.
Sollte die Durchsetzungsinitiative ange-
nommen werden, so liegt der Grund da-
für nicht darin, dass die Bevölkerung 
den Richtern nicht mehr vertraut. Meine 
Ergebnisse zeigen ja, dass das Vertrauen 
in die kantonalen Gerichte grundsätz-
lich hoch ist. Es geht bei der Initiative 
vielmehr um diffuse Ängste und eine 
allgemeine Abwehrhaltung gegenüber 
Fremdem. Die Kritik der SVP bei der be-
vorstehenden Abstimmung richtet sich 
zudem gegen die Gerichte ebenso wie 
gegen das Parlament und die Regierung.

Kann das politische Powerplay 
zu einem Vertrauensverlust führen?
Meine Studie zeigt, dass eine umfas-
sende negative Medienberichterstattung 
über die Justiz in einem Kanton dem Ver-
trauen in die Gerichte schadet. Deshalb 
denke ich auch, dass der aktuelle Ab-

stimmungskampf nicht spurlos an den 
Gerichten vorbeigehen wird. Bei einer 
Annahme der Initiative dürfte das Ver-
trauen in die Gerichte auch längerfristig 
abnehmen: Zum einen, weil die Befug-
nisse der Justiz eingeschränkt werden. 
Zum anderen, weil damit eine wichtige 

Leitidee der Justiz verletzt wird, nämlich 
dass jede und jeder gleich und gerecht 
behandelt wird.

Stichwort Gleichbehandlung und 
Unabhängigkeit der Gerichte. Hier 
liegen die Werte tiefer. Ist das nicht 

ein Widerspruch zum grossen 
Vertrauen?
Die Ergebnisse zur Unabhängigkeit und 
Gleichbehandlung fallen zwar kritischer 
aus, sind aber immer noch mehrheitlich 
positiv. Das ist kein Widerspruch zum 
Vertrauen, das den Gerichten entgegen-
gebracht wird. Anzumerken ist, dass die 
Frage nach der Gleichbehandlung von 
20 Prozent der Befragten mit «Weiss 
nicht» beantwortet wurde.

Im Kanton Zug haben 14 Prozent 
der Befragten bisher persönliche 
Erfahrung mit einem Gericht 
gemacht, im Kanton Genf sind es 
44 Prozent. Gibt es dafür Gründe?
Diese Unterschiede habe ich nicht un-
tersucht. Romands haben aber generell 
häufiger mit einem Gericht zu tun als 
Deutschschweizer. Deshalb gehe ich da-
von aus, dass kulturelle Aspekte eine 
Rolle spielen. Also beispielsweise, dass 
die Streitkultur und das Staatsverständ-
nis in der Westschweiz anders sind. Wei-
ter müsste man auch die Bedeutung von 
Schlichtungsverfahren anschauen: Wäh-
rend in Zug viele Streitigkeiten ausser-
gerichtlich durch die Friedensrichter in 
den Gemeinden gelöst werden können, 
ist im Kanton Genf für solche Schlich-
tungsverfahren ein Gericht zuständig.

Welchen Einfluss auf das Vertrauen 
hat die persönliche Erfahrung mit 
einem Gericht?
Natürlich wirken sich positive Erfahrun-
gen mit einem Gericht klar positiv auf 
das Vertrauen aus. Aber auch wenn man 
in einem Verfahren unterliegt, bedeutet 
dies nicht, dass man mit dem Gericht 
unzufrieden ist. Die erlebte Fairness im 
Verfahren und auch die Kommunikation 
vonseiten der Gerichte sind hier wich-
tige Einflussfaktoren. Bemerkenswert 
ist, dass weniger als 20 Prozent der 
 Befragten ihre Erfahrung mit einem 
 Gericht negativ beurteilen.

Welche Eigenschaften weist eine 
Person auf, die kein oder nur wenig 
Vertrauen in die Gerichte hat?
Sie hat tendenziell einen tieferen Bil-
dungsstand und ist nur wenig über die 
Gerichte in ihrem Kanton informiert. 
Zudem ist bei älteren Personen und Per-
sonen, die ihre politische Orientierung 
eher rechts einschätzen, ein tieferes 
Vertrauen zu beobachten.

Sehen Sie aufgrund Ihrer 
Untersuchung Faktoren, welche das 
Vertrauen in die Gerichte stärken?
 Ja, zum Beispiel die Informationspolitik 
der Gerichte. Rund 60 Prozent der Be-
völkerung fühlt sich heute sehr schlecht 
oder eher schlecht über die Gerichte im 
eigenen Kanton informiert. Die Gerichte 
sollten unbedingt aktiver über ihre Ar-
beit informieren, eine professionelle 
Medienarbeit und Krisenkommunika-
tion betreiben. Das Vertrauen kann zu-
dem dadurch gestärkt werden, dass sich 
die Gerichte als Dienstleistungsbetrieb 
verstehen und sich darum bemühen, die 
hohe Zufriedenheit von Personen mit 
Gerichtskontakten aufrechtzuerhalten.

Muss das Vertrauen in die Gerichte 
überhaupt noch gestärkt werden?
Ein gesundes Mass an Misstrauen ge-
genüber den politischen Institutionen 
tut einer Demokratie zunächst einmal 
gut und ist auch notwendig. Würde das 
Vertrauen in die Justiz aber bröckeln, 
würde dies dann problematisch, wenn 
Gesetze nicht mehr beachtet und Ent-
scheide der Gerichte nicht mehr akzep-
tiert werden. Die Justiz könnte ihre 
wichtige Rolle im demokratischen Sys-
tem – Stichwort Gewaltenteilung – nicht 
mehr einnehmen.

«Gerichte leisten gute Arbeit»
Eine schweizweite Studie des Verwaltungswissenschaftlers Christof Schwenkel zeigt, dass das Vertrauen 
der Bevölkerung in die kantonalen Gerichte sehr gross ist. Dennoch hat die Justiz ein Imageproblem.
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Die Appenzeller Gerichte geniessen das grösste Vertrauen
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«Weniger als zwanzig 
Prozent der Befragten 
beurteilen ihre 
Erfahrung mit einem 
Gericht als negativ.»

Die Gerichte haben in den letzten Jahren 
«grosse Fortschritte in der Ausbildung 
und im täglichen Funktionieren ge-
macht.» Dies sagte Arnold Marti, Präsi-
dent des Beirats an der Abschlusstagung 
des Forschungsprojekts. In einem «selt-
samen Kontrast» dazu stünden dagegen 
die Tendenzen in der Politik, «einen 
sinnvollen Entscheidungsspielraum der 
Gerichte im Einzelfall immer mehr 
durch starre gesetzliche Lösungen und 
Vorgaben einzuengen». Dies verun-
mögliche «eine nach Verfassungs- und 
Rechtsstaatsprinzipien gebotene Ab-
wägung.»

Die Justizforschung in der Schweiz 
habe «auch im internationalen Vergleich 
einen grossen Sprung nach vorn ge-
macht», sagte Marti. Für die grosse 
Menge empirischen Materials würden 
«uns etwa deutsche Wissenschaftler 
geradezu beneiden». Ausgangspunkt 
des vierjährigen, vom Schweizerischen 
Nationalfonds unterstützten interdiszi-
plinären Forschungsprojekts war die 

Frage: «Wie ist die Justizorganisation op-
timal auszugestalten, um die Rechtspre-
chung nachhaltig zu gewährleisten?» 
Denn im Gegensatz zu Legislative und 
Exekutive fehlten in der Schweiz bisher 
weitgehend empirische und theoreti-
sche Erkenntnisse über das Funktionie-
ren der Justiz und ihre Interaktion mit 
der Gesellschaft.

An der Erarbeitung des umfangrei-
chen Grundlagenwissens zur Schweizer 
Justiz beteiligten sich die sechs Univer-
sitäten Bern, Lausanne, Luzern, St. Gal-
len, Zürich und Utrecht. Entstanden 
sind neben zahlreichen Forschungsar-
beiten auch zwölf Doktorarbeiten – dar-
unter Christof Schwenkels Arbeit «Der 
Einfluss kantonaler Justizsysteme auf 
das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Gerichte». Diese und weitere Arbeiten 
sollen in der neuen «Schriftenreihe zur 
Justizforschung» im Stämpfli-Verlag er-
scheinen. Im kommenden Monat wer-
den die Gesamtergebnisse des Projekts 
publiziert. (thas.)

Justizforschung

Zwischen Management und Rechtsstaat

Die EU-Kommission plant, 
den Handel und Besitz 
von Waffen einzuschränken. 
Die Schweiz müsste die 
neuen Regeln übernehmen.

Claudia Blumer und Fabian Renz

Der Gesetzesentwurf liegt seit Monaten 
auf dem Tisch. Doch in der Schweiz hat 
ihn eine breite Öffentlichkeit erst ges-
tern aufgrund einer Recherche der 
Schweizerischen Depeschenagentur 
(SDA) zur Kenntnis genommen. Die EU-
Kommission plant, die Waffengesetze 
zu verschärfen, und die Schweiz müsste 
die neue Richtlinie, falls sie zustande 
kommt, grundsätzlich übernehmen. 
Dies hat der Bundesrat diese Woche auf 
eine Interpellation der Waadtländer SP-
Nationalrätin Rebecca Ruiz geantwortet.

Nach dem Vorschlag der EU-Kommis-
sion soll der Onlinewaffenhandel verbo-
ten werden, für unbrauchbar gemachte 
Waffen sollen strengere Regeln gelten, 
halb automatische zivile Feuerwaffen, 
die wie vollautomatische Kriegswaffen 
aussehen, wären ebenfalls nicht mehr 
erlaubt, und Ordonnanzwaffen dürften 
nach Ende der Dienstpflicht nicht mehr 
zu Hause aufbewahrt werden. Weiter 
wäre es für den Erwerb einer Waffe nö-
tig, ein Bedürfnis als Jäger, Schütze oder 
Sammler nachzuweisen. Einen Waffen-
schein soll man zudem nur gegen ein 
ärztliches Attest erhalten.

Würde dieser Entwurf so zu Gesetz 
beziehungsweise zu einer EU-Richtlinie, 
müsste die Schweiz die Bestimmungen 
innerhalb von zwei Jahren übernehmen, 
wie der Bundesrat in der Interpellations-
antwort schreibt. Bei einer allfälligen 
Nichtübernahme drohte «im äussersten 
Fall» die Kündigung der Zusammenar-
beit im Rahmen von Schengen-Dublin.

Noch ist es aber nicht so weit. Denn 
der Entwurf muss zunächst einmal vom 
Ministerrat der EU genehmigt werden. 
Danach geht das Geschäft ins EU-Parla-
ment. In der zuständigen Experten-
gruppe sei auch die Schweiz vertreten, 
sagt Alexander Rechsteiner vom Bun-
desamt für Polizei (Fedpol) – allerdings 
hat sie dort kein Stimmrecht, sondern 
lediglich beratende Funktion. Wie die 
Schweiz zu einzelnen Punkten des Ent-
wurfs steht, wollte Rechsteiner nicht sa-
gen. Man stehe mitten in den Bera-
tungen, und es sei noch völlig unklar, 
was tatsächlich verabschiedet werde. 
«Grundsätzlich begrüsst die Schweiz Be-
mühungen zur Terrorismusbekämpfung 
auf EU-Ebene, insbesondere was den 
Umgang mit Waffen betrifft, und ist of-
fen für wirkungsvolle und umsetzbare 
Massnahmen», hält Rechsteiner fest.

Widerstand in Waffenvereinen
Hintergrund der geplanten Waffenres-
triktionen sind in erster Linie die Terror-
anschläge in Paris. Die EU-Kommission 
will verhindern, dass Waffen in falsche 
Hände geraten.

In der Schweiz gehörten insbeson-
dere die Schützenverbände zu den 
Hauptbetroffenen. Bei ihnen kommen 
die Pläne schlecht an, wie Dora Andres, 
Präsidentin des Schweizer Schiesssport-
verbands, klarmacht. Die Schweiz habe 
ein gutes Waffenrecht, das rigoros 
durchgesetzt werden müsse, sagte die 
ehemalige Berner Polizeidirektorin der 
SDA. «Wir brauchen keine Verschär-
fung.» Der Verband lehnt die Vorschläge 
der Kommission vollumfänglich ab.

Auf europäischer Ebene wehrt sich 
die European Shooting Confederation 
gegen die geplanten Bestimmungen. 
Laut Andres wäre es aber falsch, zu war-
ten, bis ein Entscheid gefallen ist. «Wir 
wollen es schriftlich vom Bundesamt 
für Polizei, dass es keine Anpassungen 
braucht», sagt sie. Ansonsten werde 
man politisch aktiv. Der Schiesssport-
verband hat mit Verbündeten schon 
2011 einen Erfolg verbucht: gegen die 
Volksinitiative «Schutz vor Waffenge-
walt», die gefordert hatte, dass Armee-
waffen im Zeughaus aufbewahrt werden 
müssen. Sie wurde deutlich abgelehnt.

Auch in anderen Ländern gibt es 
Kritik gegen die Pläne der EU-Kommis-
sion: Vertreter der deutschen Regierung 
kritisierten unter anderem das Verbot 
halb automatischer Sturmgewehre, wie 
der «Spiegel» schreibt. Auch in Tsche-
chien, Österreich und Finnland gebe es 
Widerstand.

Schweizer Waffen 
im Visier der EU


